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RS OGH 1954/6/25 5Os496/54
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.06.1954

Norm

StPO §267 A

Rechtssatz

Es liegt keine nichtige Anklageüberschreitung vor, wenn zwischen Anklage und Urteil lediglich hinsichtlich der Identität

der Person, an der die Tathandlung begangen wurde, ein Unterschied besteht.
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